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Voraussetzungen für die Antragstellung

Wir fördern:

• juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts 

(z.B. Vereine wie Jägerschaften), Anstalten & Körperschaften des 

öffentlichen Rechts wie Jagdgenossenschaften, Stiftungen, Kommu-

nen).

• Projekte in ganz Niedersachsen und länderübergreifende

Projekte mit niedersächsischer Beteiligung, aber Projektträger muss

seinen Sitz in Niedersachsen haben.

• klar abgegrenzte Vorhaben, deren Laufzeit in der Regel 36 Monate

nicht überschreitet.



Die NBU – Ihr Förderpartner vor Ort

Voraussetzungen für die Antragstellung

Bitte beachten Sie:

• Jägerschaften und andere Vereine

→ Satzung und Freistellungsbescheid

• Jagdgenossenschaften

→ Satzung
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Die Antragstellung

Gefördert wird die Anschaffung von:

• Drohne

• Wärmebildkamera

• technischer Ausstattung und Zubehör

• Fortbildung / Qualifizierung zur Anwendung

• Haftpflichtversicherung während Projektlaufzeit

→mit max. 50 % und max. 5.000,- Euro
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• Warum möchten Sie Ihr Projekt durchführen?

• Was möchten Sie mit Ihrem Projekt genau erreichen?

• Wie möchten Sie das im Projekt vorgestellte Problem lösen?

• Womit wollen Sie Ihre Projektziele erreichen?

• Wo soll Ihr Projekt stattfinden?

• Wann sollen die einzelnen Maßnahmen durchgeführt werden?

(Hinweis zu Projektlaufzeit)

• Wer ist der Antragsteller?

Die Antragstellung
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Die Antragstellung

Ergänzt durch Informationen zu:

• betreuter Flächengröße: Darstellung der Gebietskulisse (z.B. mithilfe 

eines Google-Maps-Ausschnitts)

• Anzahl getöteter Rehkitze (falls bekannt)

• bisher durchgeführten Maßnahmen zur Rehkitzrettung

• vorhandenen Erfahrungen mit Drohnen

• bereits geförderten Drohnen in Nachbarrevieren & anderen Hegeringen

• Öffentlichkeitsarbeit & Bewerbung unter Landwirten

• Organisation des konkreten Einsatzes
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Die Antragstellung

Beim Einsatz von Drohnen ist zwingend zu beachten: 

• Haftpflichtversicherung

• gesetzliche Vorgaben zur Drohnennutzung (BMVI) sowie

Schutzgebietsverordnungen

• ggfs. Corona-Verordnung (Land Niedersachsen)

• Kompetenznachweise spätestens zu Projektende

• Risikoklasse der Drohne

• Jagdausübung (Erlaubnis des Revierinhabers und Jagdschein)
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• Registrieren / Anmelden im Antragsportal

• Digitales Antragsformular ausfüllen & frühzeitig einreichen

• Kosten- und Finanzierungsplan

• Weitere Unterlagen wie Angebot, Satzung, Freistellungsbescheid

Die Antragstellung
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• Anträge können ausschließlich 

online gestellt werden

• Pro Institution nur eine 

Registrierung

• Einreichen von Anträgen

• Hochladen von Dokumenten

• Übersicht aller neu eingereichten 

Anträge inkl. Status

Das Antragsportal
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Das Antragsportal – Antragsformular
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Das Antragsportal – Ihre Anträge
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Antrag einreichen

• Das Antragsformular muss nicht mehr ausgedruckt und 
unterschrieben an uns geschickt werden. 

• Unterlagen können direkt unter Dokumente hochgeladen und mit 
Antragseinreichung an uns geschickt werden. Nachträglich 
einzureichende Dokumente sind per E-Mail an uns zu senden.
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Nach Antragseinreichung

• Sie erhalten eine Eingangsbestätigung

• Antrag erhält eine Projektnummer & wird Projektreferentin zugeteilt

• Ggf. werden Rückfragen gestellt / Unterlagen nachgefordert

• Prüfung des Antrags kann zwischen sechs und acht Wochen dauern
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Nach Bewilligung

• Formular „Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel“ im 

Original (postalisch) innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des 

Bewilligungsschreibens an Stiftung schicken

• Auflagen im Bewilligungsschreiben beachten

• Rückfragen / Änderungen zum Projekt der Stiftung kommunizieren

(z.B. Laufzeitverlängerungen, Änderungen im Kosten- und Finanzie-

rungsplan)

• Ggf. Zwischenberichte fristgerecht einreichen
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Mittelauszahlungen

• Folgende Unterlagen müssen vorliegen: Zweckentsprechende 

Verwendung der Fördermittel; ggf. weitere Unterlagen (Satzung, 

Freistellungsbescheid …) → Auflagen im Bewilligungsschreiben

• Auszahlungsbetrag und Datum per E-Mail an zuständige 

Sachbearbeiterin / zuständigen Sachbearbeiter kommunizieren

• Projektbegleitend können max. 90 % der Fördermittel abgerufen 

werden

• Auszahlung ausschließlich auf das Konto des Zuwendungsempfängers

• Restliche 10 % nach Prüfung des Verwendungsnachweises (wenn alle 

Kosten nachgewiesen sind)
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Verwendungsnachweis

Verwendungsnachweis fristgerecht (spätestens drei Monate nach Ende 

der Projektlaufzeit) einreichen:

• Sachbericht inkl. Fotodokumentation

• tabellarische Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen 

Kosten

• 3 bis 5 aussagekräftige digitale Fotos  

• alle Rechnungen müssen innerhalb der Projektlaufzeit liegen und sind 

an die antragstellende Institution auszustellen 

• Hinweise / Auflagen im Bewilligungsschreiben beachten
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Ihre Ansprechpartnerin

Christine Diemling

Referentin für Umwelt- und Naturschutz

Tel: 0511 897 697-14
E-Mail: diemling@bingo-umweltstiftung.de

Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung
Neues Haus 4
30175 Hannover

Bild: Rehkitzrettung Fischerhude e. V.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bild: NABU Neustadt e. V.


